
 

 

 

Weisung 201802007 vom 20.02.2018 – 
Widerspruchsausschüsse der Bundesagentur für Arbeit 
nach § 203 SGB IX 

Laufende Nummer:  201802007 

Geschäftszeichen:  GR 22 – 9000 / 9011 / 5345.3 

Gültig ab:  20.02.2018  
Gültig bis:  19.02.2023  

SGB II:  nicht betroffen  
SGB III:  Weisung  
Familienkasse:  nicht betroffen 

Bezug:  

• HEGA 02/05-22 - Widerspruchsausschuss nach § 120 SGB IX 

 
Mit Beschluss des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit Nr. 47/2017 vom 
10.01.2018 wurden die Regelungen für  die  Widerspruchsausschüsse der 
Bundesagentur für Arbeit nach § 203 SGB IX neu gefasst. Es wurde nunmehr für die 
Regionaldirektionen die Möglichkeit geschaffen mehrere Widerspruchsausschüsse 
einzurichten.   

1. Ausgangssituation 
Mit Beschluss des Vorstands vom 02.12.2004 wurde der Widerspruchsausschuss in 
Angelegenheiten nach §120 SGB IX (Schwerbehindertenrecht) bei den Regionaldirektionen 
eingerichtet. 

2. Auftrag und Ziel 
Mit Beschluss des Vorstandes der Bundesagentur für Arbeit Nr. 47/2017 vom 10.01.2018 
wurden die Regelungen für die Widerspruchsausschüsse der Bundesagentur für Arbeit nach 
§ 203 SGB IX wie folgt neu gefasst: 

Beschluss vom 10.01.2018 



 

 

 

1. Die Widerspruchsausschüsse der Bundesagentur für Arbeit nach § 203 SGB IX i.d.F 
des Bundesteilhabegesetzes vom 23.12.2016 werden/bleiben bei den 
Regionaldirektionen eingerichtet. Im Bezirk einer Regionaldirektion können auch 
mehrere Widerspruchsauschüsse eingerichtet werden. 

2. Sind mehrere Widerspruchsausschüsse eingerichtet, bestimmt der/die Vorsitzende 
der Geschäftsführung der Regionaldirektion deren Sitz und legt deren Zuständigkeit 
fest. 

3. Die Berufung der Mitglieder sowie der Stellvertreter oder der Stellvertreterinnen des 
jeweiligen Mitglieds obliegt der Geschäftsführung der Regionaldirektion nach 
Maßgabe des § 203 Abs. 3 Satz 1 und 3 SGB IX. 

4. Das Mitglied, das die Bundesagentur vertritt sowie dessen Stellvertreter oder 
Stellvertreterin, sind aus dem Bereich der Regionaldirektion zu berufen. 

Scheele Holsboer Becker 

Die Regelung entspricht im wesentlichen der bisherigen Regelung im Vorstandsbeschluss 
vom 02.12.2004, gültig ab 01.01.2005. 

3. Einzelaufträge 
Die Regionaldirektionen informieren die Agenturen für Arbeit und die Rechtsbehelfsstellen 
des Operativen Services über den Inhalt des Beschlusses vom 10.01.2018 , auch über die 
neu geschaffene Möglichkeit mehrere Widerspruchsausschüsse einzurichten. 

4. Info 
Der Beschluss wird noch in der ANBA veröffentlicht und im Intranet eingestellt. Die 
fachlichen Weisungen für Angelegenheiten nach dem Sozialgerichtsgesetz werden 
angepasst. 

Die HEGA 02/05-22 - Widerspruchsausschuss nach § 120 SGB IX(, Abgelaufen am 
31.01.2017) ist im Weisungsarchiv eingestellt. 

5. Koordinierung 
entfällt 

6. Haushalt 
entfällt 



 

 

 

7. Beteiligung 
entfällt  

gez.  
Unterschrift 
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